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Werden einem Arbeitnehmer Leistun-
gen der Alters-, Invaliditäts- oder Hin-
terbliebenenversorgung aus Anlass sei-
nes Arbeitsverhältnisses vom Arbeitge-
ber zugesagt, gelten die Vorschriften des 
Gesetzes. zur Verbesserung der betrieb-
lichen Altersversorgung (Betriebsrenten-
gesetz – BetrAVG – vom 19.12.1974). 
Den Beruf des Rentenberaters gibt 
es schon seit 1957, und seit jeher ha-
ben sich Berufsangehörige nicht nur 
mit dem Sozialrecht befasst, sondern 
wurden im Bereich des Zusatzversor-
gungsrechts tätig, insbesondere des öf-
fentlichen und kirchlichen Dienstes; sie 
kümmerten sich ferner um die Durch-
setzung von Ansprüchen aus betrieb-
lichen und überbetrieblichen Versor-
gungsregelungen. 1980 wurde deshalb 
der Begriff der Rentenberatung als 
„umfassend zu verstehen“ bezeichnet 
mit der Anweisung, eine Rentenbera-
tungserlaubnis solchen Personen zu er-
teilen, die auf dem Gebiet der betrieb-
lichen Altersversorgung tätig sind. 

In der Begründung zum Regie-
rungsentwurf zur Neuregelung des 
Rechtsberatungsrechts (BT-Drs. 623/06 
vom 1.9.2006) heißt es folgerichtig: 

Die Kerntätigkeit der Rentenberater 
kann sich schließlich auch auf Fragen 
der betrieblichen Alters- oder Hinter-
bliebenenversorgung einschließlich der 
Zusatzversorgung für den öffentlichen 
Dienst sowie auf die berufsständische 
Versorgung etwa durch die Versor-
gungswerke der Rechtsanwälte, Ärzte 
oder Psychotherapeuten beziehen. Hier 
bestehen häufig Parallelen zu den Re-
gelungen der gesetzlichen Rentenver-
sicherung, so dass die Rentenberater 
seit jeher auch mit diesen gesetzlich 
geregelten Vorsorgeformen besonders 
vertraut sind und ihre Tätigkeit hierauf 
erstreckt haben.

Rentenberater für betriebliche 
Altersversorgung

Von Annette Wojtas, Rentenberaterin1

Auch stehen die Formen der privaten 
Altersvorsorge – etwa wenn es um 
die Berechnung und Deckung von 
Versorgungslücken aufgrund der Ab-
schmelzung des Renten- bzw. Pen-
sionsniveaus geht – im direkten Zu-
sammenhang mit dem „klassischen“ 
Tätigkeitsbereich der Rentenberater.
Gegenstand dieser Vorsorgeberatung 
sind aber bei der rein privaten Alters-
vorsorge wie bei den gesetzlich gere-
gelten und geförderten Formen der 
ergänzenden Altersvorsorge („Riester-
Rente“, „Rürup-Rente“) in aller Re-
gel private Anlage- oder Versicherungs-
lösungen. Die Beratung hierüber kann 
daher auch von Rentenberatern im 
Rahmen ihrer Tätigkeit vorgenommen 
werden, ohne dass dies einer ausdrück-
lichen Regelung bedarf. 
Dies gilt auch für die Beratung über 
Kapitalanlageformen etwa durch An-
sparpläne oder Wertpapierfonds. Soweit 
die Vorsorgeberatung sich darüber hi-
naus auf den Bereich privater Lebens- 
bzw. Rentenversicherungen erstreckt, 
sind die Übergänge zur Versicherungs-
beratung fließend, für die eine Erlaub-
nispflicht außerhalb des RDG besteht. 
Deshalb wird ein Rentenberater, der 
regelmäßig und damit hauptberuflich 
nicht nur den bestehenden Versor-
gungsbedarf ermittelt, sondern darüber 
hinaus auch über bestimmte Versiche-
rungsprodukte berät und den Abschluss 
konkreter Versicherungsverträge un-
mittelbar fördert, für diesen Teil seiner 
Tätigkeit einer Erlaubnis als Versiche-
rungsberater bedürfen.

Seit dem 1.7.2008 gehört, entspre-
chend der Definition in § 10 Abs. 1
Nr. 2 RDG, das Gebiet der betrieb-
lichen und berufsständischen Versorgung 
als „Rechtsdienstleistung aufgrund be-
sonderer Sachkunde“ ausdrücklich zur 
Rentenberatung.

Rentenberater sind unabhängig

Beratungsbedarf im Recht der be-
trieblichen Altersversorgung besteht 
erkennbar und gleichermaßen für Ar-
beitnehmer (sowie ggf. deren Hinter-
bliebene) und Arbeitgeber, manchmal 
auch für Arbeitgeberzusammenschlüsse, 
Betriebsräte und Konzernbetriebsräte. 
Gutachterlich oder unterstützend erbit-
ten Rechtsanwälte im Arbeitsrecht, Ar-
beitsgerichte, Sozialgerichte und Fami-
liengerichte den fachlichen Rentenrat, 
die ordentlichen Gerichte dann, wenn 
Streitigkeiten aus meist individuellen 
Versorgungszusagen in deren Zustän-
digkeitsbereich fallen.

Da die gesetzlichen Regelungen 
und Anspruchsgrundlagen das Span-
nungsverhältnis zwischen Arbeitge-
bern und Arbeitnehmern ausgleichen 
möchten, wird ein Rentenberater im 
Regelfall die Interessen (ausschließlich) 
einer Seite wahrnehmen können. Im 
Übrigen gilt, entsprechend den Grund-
pflichten des Rechtsanwalts gemäß
§ 43a BRAO:

Ein Rentenberater wird keine 
Bindungen eingehen, die seine 
berufliche Unabhängigkeit gefähr-
den. Folglich ist es ihm zum Bei-
spiel nicht gestattet, Kapitalanlage-
produkte zu vermitteln.
Der Rentenberater ist zur Ver-
schwiegenheit verpflichtet. Diese 
Pflicht bezieht sich auf alles, was 
ihm in Ausübung seines Berufes 
bekannt geworden ist. Dies gilt 
nicht für Tatsachen, die offenkun-
dig sind oder ihrer Bedeutung 
nach keiner Geheimhaltung be-
dürfen.
Der Rentenberater darf keine wi-
derstreitenden Interessen vertreten 
(in der Praxis bedeutet das also: 
entweder die Arbeitnehmerseite 
oder die Arbeitgeberseite beraten), 
für das jeweilige Verfahren.
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Rentenberater bilden sich stetig 
fort. Mitgliedern des Bundesver-
bandes der Rentenberater werden 
dazu regionale Fachtagungen, Ar-
beitskreise mit qualifizierten Re-
ferenten und besondere Fortbil-
dungsveranstaltungen angeboten.

Rentenberater beraten

Arbeitnehmer

Bei der Aussage, im Bereich der be-
trieblichen Altersversorgung seien Ren-
tenberater (auch) für Arbeitnehmer da, 
denkt man vielleicht daran, dass sie de-
ren gesetzliche Ansprüche klären sowie 
ihnen Vorteile und Antragsmöglichkei-
ten aufzeigen würden, um zusätzliche 
Alterssicherungen zu erhalten.

In der Lebenswirklichkeit werden 
die meisten Altersvorsorgemaßnahmen 
in den Bereichen der betrieblichen 
Altersversorgung und der privaten Al-
tersvorsorge „verkauft“ bzw. „gekauft“, 
kommen somit durch Maßnahmen zu-
stande, bei denen gewiss eine irgendwie 
geartete Beratung stattfindet, jedoch 
zielgerichtet auf einen Vertragsabschluss 
mit einer Versicherungsgesellschaft, ei-
nem Fondsanbieter oder mit sonst ei-
nem finanzdienstleistenden Unterneh-
men. Die Vorstellung, Rentenberater 
seien im oder für den Vertrieb von Vor-
sorgeprodukten die richtigen Ansprech-
partner, trifft somit nicht zu.

Schon vom historischen Ansatz 
her haben sich Rentenberater schwer-
punktmäßig damit befassen müssen, 
Ansprüche ihrer Mandanten zu beur-
teilen und auch durchzusetzen – und 
dazu gehören Anrechte, die gegenüber 
Arbeitgebern geltend zu machen sind, 
insbesondere

erdiente Betriebs- oder Zusatz-
renten aus früheren und letzten 
Beschäftigungsverhältnissen zu re-
cherchieren und die Leistungen 
im Alter anzufordern,
bei vorzeitiger Invalidität die Leis-
tungsansprüche auf betriebliche 
Versorgung gegenüber Arbeitge-
ber, Pensionskasse, Zusatzversor-
gungseinrichtung, Direktversiche-
rung usw. zeitgerecht anzufordern,
die Höhe der Leistungen zu über-
prüfen, bei Leistungsverweigerung 
zu verhandeln,

während des Leistungsbezugs die 
Anpassungsprüfungspflicht des Ar-
beitgebers ggf. einzufordern bzw. 
darüber zu verhandeln2,
gleichermaßen für Hinterbliebene 
von „Betriebsrentnern“ tätig zu 
werden.

Beratungs- und Vertretungsmöglichkei-
ten durch Rentenberater ergeben sich 
aber auch in anderen typischen Situa-
tionen:

Beratung zum Vorruhestand, bei 
Altersteilzeit und vorzeitiger Al-
tersleistung, bei Insolvenz des Ar-
beitgebers, bei Wechsel in eine
Transfergesellschaft, bei Aus-
landseinsatz
Beratung bei Arbeitgeberwechsel, 
zur Klärung unverfallbar erwor-
bener Anrechte, Abfindung, Über-
tragung, Verwirklichung des Aus-
kunftsanspruchs
Rententeilung bei Ehescheidung, 
Gutachten zum Versorgungsaus-
gleich 

Rentenberater werden manchmal auch 
von Betrieben beauftragt, Mitarbeiter 
in bestimmten Situationen zu betreuen,
beispielsweise bei der Durchsetzung 
von Rentenansprüchen wegen vermin-
derter Erwerbsfähigkeit, nach Arbeits-
unfällen oder wegen Berufskrankheiten. 
Sie werden dann jedoch ausschließlich 
die Rechte des als Mandanten akzep-
tierten Arbeitnehmers vollumfänglich 
zu vertreten haben, obwohl Hono-
rarzahler der Arbeitgeber ist. Interes-
sengegensätze könnten zutage treten, 
wenn Schwerbehindertenanerkennung 
oder Bewilligung von nur befristeten 
Renten erhebliche Auswirkungen auf 
Bestand oder Beendigung des Arbeits-
verhältnisses haben bzw. Ansprüche auf 
Betriebsrente sicherstellen bzw. verhin-
dern. Hier wird dann eine souveräne 
Beratungsleistung gefordert.

Rentenberater beraten Arbeitgeber

Wenn in den 50er- und 60er-Jahren 
die Firmenarbeitgeber ihren Mitarbei-
tern meist kleinere Versorgungsverspre-
chen machten, schien das zunächst ein 
Steuersparmodell zu sein, eine Frage 
der Bildung den Gewinn mindernder 
Rückstellungen. Man sprach von „frei-
willigen Sozialleistungen“.

Daraus haben sich im Verlauf der 
Jahre sowohl die arbeitgeberfinanzierte 
betriebliche Altersversorgung als auch 
die arbeitnehmerfinanzierte Versorgung 
im Weg der Entgeltumwandlung ent-
wickelt – und hieraus die Übernahme 
auch von Betreuungsleistungen insbe-
sondere für Klein- und Mittelbetriebe 
sowie Angehörige freier Berufe: Abwä-
gungen bei der Auswahl von Durchfüh-
rungswegen, Entlastung der Verwaltung, 
Ermittlung unverfallbarer Ansprüche, 
Mitteilung an Leistungsberechtigte, Er-
mittlung von Leistungsansprüchen bei 
Gesamtversorgungszusagen, Auskunfts-
verfahren gegenüber Mitarbeitern und 
Familiengerichten etc. Die Personal-
betreuung kann „extern“ zum Beispiel 
durch Rentenberater erfolgen.

Rentenberater kooperieren mit 

Spezialisten

Der Beratungsbedarf hängt davon ab, ob 
Altersversorgung arbeitgeberseitig oder 
durch Entgeltumwandlung finanziert 
wird. Klärung personalwirtschaftlicher 
Ziele ist sicher keine Rentenberater-
aufgabe, gehört jedoch ebenso dazu wie 
die Frage finanzwirtschaftlicher Bedin-
gungen und nach steuerlichen sowie 
bilanziellen Auswirkungen.

Einschlägige Beratungsleistungen 
werden von versicherungsmathemati-
schen Sachverständigen, Wirtschaftsprü-
fern, Steuerberatern und Versicherungs-
beratern erbracht, Altersvorsorgepro-
dukte von Lebensversicherungen und 
Banken bereitgestellt. Hier kann und 
soll der Rentenberater entscheidend 
deswegen mitwirken, weil und wenn er 
nicht einseitig vorgeprägt ist.

Entgeltumwandlungsanspruch

Soll tarifliches Entgelt des Arbeitneh-
mers wirksam umgewandelt werden, 
sind arbeitsrechtlich zwingend verschie-
dene Voraussetzungen zu beachten:

Entgelt, das auf tarifvertraglicher 
Grundlage beruht, kann in ar-
beitsrechtlich zulässiger Form nur 
umgewandelt werden, wenn eine 
sog. Tariföffnungsklausel im Ta-
rifvertrag (TV) vereinbart ist und 
sowohl Arbeitgeber (AG) als auch 
Arbeitnehmer (AN) tarifgebunden 
sind (Mitglied im Arbeitgeberver-
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band/Firmentarifvertrag; Gewerk-
schaftsmitglied).
Übertarifliches Entgelt des tarifge-
bundenen Arbeitnehmers ist stets 
umwandelbar. 
Bei vorliegender Algemeinver-
bindlichkeitserklärung des TV 
(AVE) gelten dessen Rechtsnor-
men auch für nicht tarifgebunde-
ne Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
unmittelbar und zwingend.
Werden AN-Eigenbeiträge von 
der Zusage des AG i.S. von § 1 
Abs. 2 Nr. 4 BetrAVG erfasst, greift 
der Tarifvorbehalt nicht.
Der TV kann im Rahmen der ge-
setzlichen Vorgaben auch abwei-
chende Regelungen zu Ungun-
sten des AN treffen.

Die Kernelemente der gesetzlichen
Vorgaben bleiben jedoch geschützt.

Gesetzliche Unverfallbarkeits-

fristen in der bAV

Neben der begünstigenden vertrag-
lichen und der richterrechtlichen Un-
verfallbarkeit gibt es im Bereich der 
bAV die sog. gesetzliche Unverfallbar-
keit. Mit Erfüllung der gesetzlichen Un-
verfallbarkeit erlangen der begünstigte 
Arbeitnehmer bzw. seine begünstigten 
Hinterbliebenen einen unentziehbaren 
Rechtsanspruch. Mit dem Bedingungs-
eintritt erstarkt die bloße Anwartschaft 
i. S. eines bloßen In-Aussicht-Stellens 
einer möglichen Forderung zum unan-
tastbaren Rechtsanspruch i.S. eines Voll-
rechts. Zugleich beginnt bezüglich des 
Rechtsanspruchs die gesetzliche Insol-
venzsicherung durch den PSVaG. 

Tritt hingegen die aufschiebende 
Bedingung (= Erfüllung der gesetz-
lichen Unverfallbarkeitsfrist) nicht ein, 
so bleibt die Anwartschaft verfallbar. In 
der Anwartschaftsphase (Beitragszah-
lung) eines jeden Durchführungsweges 
stellt sich die Frage, ob für die Beiträge/
Zuwendungen eine Beitragspflicht zur 
Sozialversicherung besteht. Entschei-
dend ist, ob Arbeitsentgelt des Arbeit-
nehmers i.S. von § 14 SGB IV (Pen-
sions- und Unterstützungskassenzusa-
ge) bzw. i.S. des § 1 Abs. 1 Nr. 9 SvEV 
(§ 3 Nr. 63 EStG Beiträge Direktversi-
cherung/Pensionskasse/Pensionsfonds) 
vorliegt. 

Bei der Vertretung eines Arbeitge-
bers hingegen stehen Fragen im Vorder-
grund, welche Durchführungswege in 
der bAV gegeben sind und welche Vor-
teile sich ergeben. 
Vorteile können sein

Einsparungsmöglichkeit von 
Lohnnebenkosten (Entgeltum-
wandlung),
Erfüllung des gesetzlichen An-
spruchs auf Entgeltumwandlung 
für die Arbeitnehmer des Unter-
nehmens,
eigene Bestimmung des Durch-
führungsweges,
Gestaltung von Vertragsmodellen 
(Gruppenverträge),
Bindung und Motivation von 
qualifizierten Mitarbeitern,
Imagegewinn für das Unterneh-
men.

Damit sind im Rahmen der Beratung 
Fragen zu den einzelnen Durchfüh-
rungswegen zu erläutern. 

Durchführungswege – und was

unterscheidet sie?

In 2010 stehen weiterhin fünf Durch-
führungswege der bAV zur Verfügung. 
Sie unterscheiden sich zum Beispiel 
nach ihrer Art der Finanzierung, Kapi-
talanlage, steuerlichen Behandlung von 
Beiträgen und Leistung, ihrer sozialver-
sicherungsrechtlichen Behandlung von 
Beitrag und Leistung, der staatlichen 
Aufsicht, der Insolvenzsicherung. 

Das AltEinkG hat die versiche-
rungsförmigen Durchführungswege 
Direktversicherung, Pensionskasse und 
Pensionsfonds angeglichen. Die Leis-
tungen aus allen Durchführungswegen 
werden nachgelagert besteuert. Den-
noch stehen dem Unternehmen mit 
den fünf Durchführungswegen der bAV 
flexible Gestaltungsmöglichkeiten offen. 
Bei der Personalsuche und der Bindung 
bewährter Mitarbeiter bleibt die gute 
Altersversorgung weiterhin ein ent-
scheidender Wettbewerbsvorteil. Eine 
nutzvolle bAV muss stets auf die spe-
ziellen Bedürfnisse des einzelnen Un-
ternehmens zugeschnitten sein.

Mit der bAV als zusätzlichem Fi-
nanzierungsinstrument nutzt das Un-
ternehmen steuerliche Vorteile und 
verhindert so einen nachteiligen Liqui-

ditätsabfluss. Für den Arbeitgeber gilt es, 
die einzelnen steuerlichen Vorteile für 
sein Unternehmen aktiv zu nutzen. 

Zugleich wird damit in effektiver 
Weise die soziale Absicherung des ver-
sorgungsberechtigten Mitarbeiters und 
seiner Familie in den Versorgungsfällen 
Alter, Invalidität und Tod erreicht. Al-
lein durch den bestehenden Rechtsan-
spruch eines jeden Arbeitnehmers auf 
Entgeltumwandlung bis zu vier Prozent 
der Beitragsbemessungsgrenze in der 
gesetzlichen Rentenversicherung ist 
jetzt die fundierte Beratung unerläss-
licher denn je. Dieser Beratungsaufgabe 
werden Rentenberater durch ihre Un-
abhängigkeit von Versicherungsunter-
nehmen am ehesten gerecht.

Pensionszusage / Direktversiche-

rung

Die Pensionszusage ist eine unmittelba-
re Versorgungszusage des Arbeitgebers. 
Der Arbeitgeber steht für sein Versor-
gungsversprechen unmittelbar und di-
rekt mit seinem (Betriebs-) Vermögen 
ein; er erbringt im Versorgungsfall die 
Leistung. In der Anwartschaftsphase 
hat der Arbeitgeber Pensionsrückstel-
lungen in seiner Unternehmensbilanz 
zu bilden. Diese wirken den Gewinn 
mindernd. Der Arbeitnehmer hat einen 
Rechtsanspruch gegen den Arbeitge-
ber auf die ihm zugesagten Leistungen.
Es besteht PSVaG-Insolvenzsicherungs-
pflicht des Arbeitgebers. Zur Ausfinan-
zierung der erteilten Pensionszusage 
können um Beispiel kongruente (auf 
das Gesamtrisiko bezogene) oder par-
tielle (auf ein Teilrisiko begrenzte) 
Rückdeckungsversicherungen infrage 
kommen.

Unterstützungskasse

Die Unterstützungskasse ist eine recht-
lich selbstständige Versorgungseinrich-
tung (e.V., GmbH, Stiftung). Das Trä-
gerunternehmen (Arbeitgeber) dotiert 
die Unterstützungskasse mit finanziel-
len Zuwendungen. Die rückgedeckte 
Unterstützungskasse schließt als Ver-
sicherungsnehmerin bei einem Le-
bensversicherungsunternehmen Rück-
deckungsversicherungen auf das Leben 
des begünstigten Arbeitnehmer ab, um 
damit die vom Trägerunternehmen zu-
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gesagten Versorgungszusagen zu finan-
zieren. 

Die Unterstützungskasse unter-
liegt nicht der Versicherungsaufsicht. 
Sie räumt dem Arbeitnehmer keinen 
Rechtsanspruch ein. Es besteht PSVaG-
Insolvenzsicherungs pflicht des Arbeit-
gebers. 

Direktversicherung

Der Arbeitgeber schließt als Versiche-
rungsnehmer für den Arbeitnehmer ei-
ne Lebensversicherung ab, aus der der 
Arbeitnehmer oder seine Hinterblie-
benen hinsichtlich der Leistungen ganz 
oder teilweise bezugsberechtigt sind. In 
Abhängigkeit von Unverfallbarkeit und 
Bezugsrechtseinräumung hat der Arbeit-
nehmer einen Rechtsanspruch gegen 
den Lebensversicherer. Dieser unterliegt 
der Versicherungsaufsicht. Grundsätz-
lich besteht für den Arbeitgeber keine
PSVaG-Insolvenzsicherungspflicht.

Pensionskasse

Das ist eine rechtlich selbstständige Ver-
sorgungseinrichtung (VVaG oder AG). 
Arbeitgeber(AG)/Trägerunternehmen 
(VVaG) und/oder der/die Arbeitneh-
mer zahlen Beiträge zur Finanzierung 
der Versorgungsleistungen (in der Regel 
als Rente). Die Pensionskasse unterliegt 
der Versicherungsaufsicht. Die Beschäf-
tigten haben einen direkten Anspruch 
gegen die Pensionskasse. Deshalb be-
steht keine PSVaG-Insolvenzsicherungs-
pflicht des Arbeitgebers.

Pensionsfonds

Das ist eine rechtlich selbstständige Ver-
sorgungseinrichtung (AG oder PVV 
a.G). Es besteht eine größere Kapital-
freiheit als bei den anderen Durchfüh-
rungswegen mit dem möglichen Erhalt 
einer höheren Rendite. Der Pensions-
fonds unterliegt der Versicherungsauf-
sicht. Die Arbeitnehmer haben einen 
direkten Rechtsanspruch gegen den 
Pensionsfonds. Es besteht grundsätzlich 
die PSVaG-Insolvenzsicherungspflicht 
des Arbeitgebers.

Sicherstellung von Leistungen

Die gesetzliche Insolvenzsicherung er-
folgt durch den Pensions-Sicherungs-
Verein a.G. (PSVaG). Ausschließlicher 
Zweck des PSVaG ist die Insolvenz-
sicherung der betrieblichen Altersver-
sorgung. Die in den §§ 7 BetrAVG ff. 
niedergelegte Insolvenzsicherung dient 
Arbeitnehmern und deren Hinterblie-
benen im Fall der Insolvenz (Zahlungs-
unfähigkeit und Überschuldung) des 
AG bzw. eines sonstigen gesetzlichen 
Sicherungsfalls. 

Bei einem Sicherungsfall gehen die 
geschützten Ansprüche auf den PSVaG 
über; die Versorgungsberechtigten ha-
ben sodann einen direkten Anspruch 
gegen den PSVaG. Dies gilt auch dann, 
wenn der AG seinen Beitragszahlungs-
verpflichtungen gegenüber dem PSVaG 
nicht nachgekommen sein sollte.

Erfahrungsaustausch

Fachlich interessierten Mitgliedern des 
Bundesverbandes der Rentenberater 
e.V. steht die Teilnahme und aktive Mit-
arbeit in der „Facharbeitsgruppe Be-
triebliche Altersversorgung“ offen.

Anschrift der Verfasserin:
August-Bebel-Platz 3
02625 Bautzen

1 Die Autorin moderiert die „Facharbeitsgrup-
pe Betriebliche Altersversorgung“ des Bun-
desverbandes der Rentenberater e.V.

2 Hier ist die außergerichtliche Vertretung ge-
meint. Nach § 3 Abs. 2 RDGEG stehen als 
registrierte Erlaubnisinhaber im Rechtsdienst-
leistungsregister eingetragene Rentenberater 
im Sinn von § 11 Abs. 2 Satz 1 des Arbeits-
gerichtsgesetzes nach dem Umfang ihrer bis-
herigen Erlaubnis (wenn vor dem 1.7.2008 
erteilt) bei gerichtlicher Vertretung einem 
Rechtsanwalt gleich.
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